
[DE] BGH-Urteil zum Betriebskostenrecht bei
Breitbandkabelanschlüssen  
IRIS 2022-1:1/14

Dr. Jörg Ukrow
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs (BGH) hat mit Urteil vom 18.11.2021 entschieden, dass in
Mietverträgen über Wohnraum vereinbart werden darf, dass der Mieter für die
gesamte Dauer des Mietverhältnisses an einen vom Vermieter zur Verfügung
gestellten kostenpflichtigen Breitbandkabelanschluss gebunden ist.  Klägerin in
dem Verfahren war die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs,
Beklagte eine   Vermieterin von mehr als 120.000 Mietwohnungen, von denen
etwa 108.000 an ein Kabelfernsehnetz angeschlossen sind, über das Fernseh- und
Hörfunkprogramme übertragen werden und das auch für andere Dienste wie
Telefonate und Internet genutzt werden kann. Das Entgelt, das die Beklagte für
die Versorgung der Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen über das
Kabelnetz zahlt, legt sie nach den Mietverträgen als Betriebskosten auf ihre
Mieter um. Für die Mieter besteht nach den Mietverträgen keine Möglichkeit,
während der Dauer des Mietverhältnisses die Versorgung ihrer Wohnungen mit
Fernseh- und Hörfunksignalen zu kündigen.  Die Klägerin sah einen
wettbewerbswidrigen Verstoß gegen § 43b TKG darin, dass die Mietverträge keine
Regelung enthalten, nach der die kostenpflichtige Bereitstellung eines
Kabelanschlusses wenigstens zum Ablauf einer Laufzeit von 24 Monaten kündbar
ist, und die Beklagte nicht den Abschluss von Mietverträgen anbietet, nach denen
die Bereitstellung solcher Anschlüsse auf eine Laufzeit von höchstens 12 Monaten
begrenzt ist. Die Klägerin nahm die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch.  Der
BGH entschied, dass die Beklagte durch die Bindung ihrer Mieter an den von ihr
zur Verfügung gestellten kostenpflichtigen Kabel-TV-Anschluss nicht gegen § 43b
TKG verstoße. Mit der Bereitstellung der Kabel-TV-Anschlüsse erbringe die
Beklagte zwar einen Telekommunikationsdienst i.S. von § 3 Nr. 24 TKG. Dieser
Dienst sei angesichts der großen Anzahl der von der Beklagten vermieteten und
mit einem Kabel-TV-Anschluss ausgestatteten Wohnungen auch i.S. von § 3 Nr.
17a TKG öffentlich zugänglich.  In den von der Beklagten mit ihren Mietern
geschlossenen Mietverträgen sei jedoch keine 24 Monate überschreitende
Mindestlaufzeit vereinbart (§ 43b Satz 1 TKG). Die Beklagte verwehre ihren
Mietern auch nicht den Abschluss von Mietverträgen mit einer Höchstlaufzeit von
zwölf Monaten (§ 43b Satz 2 TKG). Die Mietverträge würden von der Beklagten
vielmehr auf unbestimmte Zeit geschlossen und könnten von den Mietern -
entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 573c Abs. 1 Satz 1 BGB - bis zum
dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten
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Kalendermonats gekündigt werden. Eine unmittelbare Anwendung des § 43b TKG
auf die von der Beklagten geschlossenen Mietverträge scheide daher aus. Eine
entsprechende Anwendung von § 43b TKG im Verhältnis der Beklagten zu ihren
Mietern komme nicht in Betracht. Aus der Entstehungsgeschichte der
maßgeblichen Regelungen gehe hervor, dass der Gesetzgeber große
Wohnungsbaugesellschaften, die mit Kabel-TV-Anschlüssen ausgestattete
Wohnungen vermieten und die Kosten des Kabelanschlusses als Betriebskosten
auf die Mieter umlegen, nicht in den Geltungsbereich des § 43b TKG einbeziehen
wollte. Das ergebe sich auch aus der bevorstehenden Änderung des
Telekommunikationsgesetzes. Nach der ab dem 1. Dezember 2021 geltenden
Neuregelung in § 71 Abs. 1 Satz 1 und 3 TKG können Verbraucher zwar die
Inanspruchnahme von Telekommunikationsdiensten im Rahmen eines
Mietverhältnisses nach 24 Monaten beenden. Diese Neuregelung ist nach der
Übergangsvorschrift des § 230 Abs. 4 TKG aber erst ab dem 1. Juli 2024
anwendbar, wenn die Gegenleistung - wie im vorliegenden Fall - ausschließlich als
Betriebskosten abgerechnet wird. Das
Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (TKModG) vom 23.6.2021 (BGBl. I S.
1858) zielt u.a. (mit Änderungen in TKG und Betriebskostenverordnung) auf eine
Abschaffung des bisherigen sog. Nebenkostenprivilegs des Vermieters. Dadurch
können Mieter in Zukunft selbst über das „Ob“ und das „Wie“ ihrer Versorgung
durch einen Kabelanschluss entscheiden. Eine Fortführung der aktuellen Praxis
der Kostenumlegung für bereits bestehende Kabelanlagen ist nur noch bis zum
30. Juni 2024 möglich (vgl. § 71 Abs. 2 Satz 1 und 3, § 230 Abs. 4 TKG-neu). Für
alle Anlagen, die ab dem 1. Dezember 2021 errichtet werden, gilt dies
grundsätzlich nicht mehr. Im Unterschied zum noch geltenden
Nebenkostenprivileg ist für die Zukunft nur noch ein
Glasfaserbereitstellungsentgelt nach der Neufassung des § 72 TKG umlagefähig –
und dies nur bei Errichtung und Betrieb einer neuen gebäudeinternen
Kabelinfrastruktur, die vollständig aus Glasfaser besteht. Außerdem ist eine
Befristung für eine Dauer von maximal 5 Jahren für die Kostenumlage
vorgesehen. 

Urteils des BGH (Az. I ZR 106/20)

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/202121
5.html

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den
europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung)
und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts
(Telekommunikationsmodernisierungsgesetz)

https://dserver.bundestag.de/brd/2021/0325-21.pdf
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https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021215.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021215.html
https://dserver.bundestag.de/brd/2021/0325-21.pdf
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